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Stadt Neuss

Statistische Eckdaten /Rahmenbedingungen

• 153.664 Einwohner
• Größte kreisangehörige Stadt im Bundesgebiet
• 100 km² (9.9530 ha) Fläche, davon 28,6 % Siedlungsfläche, 39,2 % 

Landwirtschaftsfläche
• 116,2 haFläche stehen unter Naturschutz (Ölgangsinsel und Uedesheimer 

Rheinbogen), 1.926 haFläche sind als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.
• Seit 2007 besitzt das Stadtgebiet zudem 256,5 ha FFH-Schutzgebiete(NSG 

Uedesheimer Rheinbogen, Ruhezonen für wandernde Fischarten im Rhein, 
Knechtstedener Busch mit Mühlenbusch).

• Die Landschaft ist geprägt durch die Terrassenlandschaftdes Rheins: 
– Rheinauemit ihrer Niederterrassenlandschaft, 
– die Mittelterrasse mit Lössböden im Westen(Ackernutzung) 
– Erft- und Norfbachaue, die sich in beide Terrassen eingeschnitten haben.

• Anhaltend hoher Siedlungsdruck durch starke mittelständische Wirtschaft 
(insbes. Neusser Hafen) und Lage am Rande des Ballungsraumes Rhein-Ruhr in 
Verbindung mit hochwertigen Erholungsflächen und der ländlich geprägten 
Niederrhein-Landschaft 
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Datenbasis des Umweltamtes der Stadt Neuss zur 
Berücksichtigung von Biotopschutzgesichtspunkten 

in der Planung:

• Biotopkataster (Kartierungen durch das Umweltamt seit 
1987) 

• Ersatzflächenkataster (seit 1990)
• Faunistische Kartierungen (2006 – 2010)
• Gutachten zur Bewertung des Erhaltungszustandes der 

Population und des Raumbedarfes ausgewählter 
planungsrelevanter Arten (2010)

• Biotopverbundplan (2010)
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Biotopkataster Stadt Neuss

• Beginn der Kartierungen: 1987, überwiegend eigene Kartierungen,aber 
auch Daten Dritterwie z. B. die Biotopkatasterdaten des Landes.

• 130 schutzwürdige Biotopemit einer Gesamtfläche von über 1.400 ha

• Ca. 750 Wildtierarten (davon 130 „Rote-Liste-Arten“) und 1.175 
Wildpflanzenarten (davon ca. 100 „Rote-Liste-Arten“)

• Die Daten werden im Rauminformationssysten Arc-View/Arc-GISund als 
Datenbankanwendung vorgehalten

• Das Biotopkataster ist Basis für Artenschutzprogramme, die 
Biotopverbundplanung sowie für die Bewertung von Biotop- und 
Artenschutzbelangen bei Planungsvorhaben und Bauvorhaben.
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Ersatzflächenkataster

• Erfassung städtischer Ausgleichsmaßnahmen und 
Ausgleichsmaßnahmen Dritter seit 1990 (Basis: Arc View / Arc GIS)

• Seit 1990 im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ca. 
80 ha ökologische Ausgleichsmaßnahmen und 23 ha Ökokontoflächen
– Aufforstungen, Waldrandbepflanzungen, Extensivgrünlandfächen mit 

Gehölzgruppen und Feuchtbiotopensowie Sukzessionsflächen .
• Künftig aus artenschutzfachlichen Gründen auch Extensivierungs-

maßnahmen auf Ackerflächen
• Die Auswahl der Ersatzflächen erfolgt nach folgenden Kriterien:

– Eignung aus Artenschutzsicht
– stadtklimatische und grünplanerische Eignung
– naturräumliche Eignung (Einbindung in den städtischen 

Biotopverbund, Aufwertung des Landschaftsbildes)
– Flächenverfügbarkeit (Grunderwerb, Tauschflächen, 

betriebswirtschaftliche Aspekte bei landw. Nutzung)
– Höhe des Aufwertungspotenzials
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Faunistische Kartierungen 2006 -2010

• Das LANUV NRW hat eine 
naturschutzfachlich begründete 
Auswahl an Arten getroffen, 
die bei einer artenschutzrechtlichen 
Prüfung nach § 44 BNatSchG zu 
bearbeiten sind. 

• Diese Arten werden in Nordrhein-
Westfalen „planungsrelevante 
Arten“ genannt.
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Faunistische Kartierungen 2006 -2010
Kartierungen repräsentativer Probeflächen zur Berücksichtigung 
planungsrelevanter Arten in der kommunalen Planung im Stadtgebiet 
Neuss

• Fledermäuse(2006, 2008) (8 planungsrelevante Arten)
• Avifauna(2006-2009): Feldvögel, Greif- und Eulenvögel, Watvögel und 

Möwen (38 Arten, die in Nordrhein-Westfalen gefährdet oder von 
Naturschutzmaßnahmen abhängig sind und 32 planungsrelevante Arten)

• Amphibien(2006-2009) (9 Arten, davon 3 planungsrelevant)
• Libellen (2007) (20 verschiedene Arten, davon 3 RL-Arten)
• Reptilien an 17 Beobachtungsflächen (2010) (3 Populationen der streng 

geschützten Zauneidechse). 
• Zustand der lokalen Populationen planungsrelevanter Arten in Neuss 

und deren Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung als Grundlage 
für die Biotopverbundplanung (2010)

• Seit 2006 Artenschutzgutachten für alle Bau- und Planvorhaben im 
Stadtgebiet Neuss, wenn das Vorkommen planungsrelevanter Arten 
oder deren Lebensstätten nicht auszuschließen ist (Auftragsvergabe 
durch Umweltamt nach Kostendeckungszusage durch Planungsträger)
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Feldvögel im Stadtgebiet von Neuss 2006/2007
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Die gesammelten Daten aus den 
faunistischen Kartierungen und 
sonstigen, im Rahmen des 
Biotopkatasters erfassten, von 
Dritten erhobenen, faunistischen 
Daten für das Stadtgebiet Neuss 
wurden im Hinblick auf den 
Erhaltungszustand lokaler 
Populationen planungsrelevanter 
Arten in Neuss in einem Gutachten 
zusammenfassend bewertet.

Hieraus ergibt sich eine 
Einschätzung der Bedeutung 
einzelner Arten für die 
städtebauliche Planung.
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Biotopkataster /Faunistische Kartierungen

Umsetzung im Rahmen der Planung und bei Bauvorhaben
• Stellungnahmen und Formulierung artenschutzrechtlicher Auflagen in 

der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungs-verfahren
• Beteiligung bei städtischen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen in den 

Bereichen Stadtentwässerung, Tiefbau und Grünflächen 
• Stellungnahmen bei Vorhaben Dritter (Planfeststellungsverfahren,

Raumordnungsverfahren etc) 
• Biotopmanagementplanung
• Maßnahmenplanung Ersatzmaßnahmen/ Ökokontomanagement
• Flächennutzungsplanung / Biotopverbundplanung
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Biotopverbundplan

• Das Umweltamt hat eine flächendeckende Biotopverbundplanungfür 
das Stadtgebiet Neuss entwickelt.

• Ziel:Nachhaltige Sicherung eines guten Erhaltungszustandes 
heimischer Tier- und Pflanzenarten einschließlich ihrer Lebensräume 
und Lebensgemeinschaften im Stadtgebiet Neuss 

• Biotopkataster (Kartierungen durch das Umweltamt seit 1987) 
• Ersatzflächenkataster (seit 1990)
• Faunistische Kartierungen (2006 – 2010)
• Gutachten zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Population und 

des Raumbedarfes ausgewählter planungsrelevanter Arten (2010)
• Ziele der Regionalplanung 
• überörtliche Fachplanungen, z. B. Landschaftsplan, landesweiter 

Biotopverbund, Erftauenkonzept 
• Grünflächen lt. FNP, 
• Umweltentwicklungsplan der Stadt Neuss (Stadtklima, Bodenschutz)
• Vorschläge der Lokalen Agenda 21 Neuss
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Vorrangräume:

•Offenland
•Halboffenland
•Gewässser und Auen
•Wald
•Pufferzone Wald
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Arten des Offen- und Halboffenlandes, da 
– in diese Landschaftseinheiten durch Planungsvorhaben am 

häufigsten eingegriffen wird,
– hohe Empfindlichkeit wegen relativ großer Raumansprüche

Ausgewählte Arten:
– Feldlerche
– Kiebitz
– Rebhuhn

Ermittlung von Mindestarealgrößen für vitale 
Populationen planungsrelevanter Arten in 

Neuss
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Ermittlung von Mindestarealgrößen für vitale 
Populationen planungsrelevanter Arten

Beispiel: Feldlerche

• ex lit: Mindestpopulationsstärke bei Wirbeltieren:  � 150-200 Individuen
• Ansatz für Neuss: 100 Brutpaare (= 200 Individuen)
• Daten für NRW (aus ÖFS): Ø Siedlungsdichte der Feldlerche � 10 Bp/100

ha   /  100 Bp = 1.000 ha
• aus fachlicher Sicht Wert für Neuss wahrscheinlich zu positiv, 

Annahme daher:  8 Bp / 100 ha
• in Neuss sind 1.250 ha geeigneter Fläche für eine dauerhaft  überlebens-

fähige Feldlerchen-Population notwendig!
• Ausgewiesene Fläche der Vorrangräume Offen-/Halboffenland:  

ca.1.480  ha
• Vorrangräume für Offenlandarten ausreichend für guten                                     

Erhaltungszustand der lokalen  Feldlerchenpopulation!
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Vorrangräume
Offenland
mit Stör- und 

Ergänzungsflächen
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Biotopverbundplan

• Die   

• Die Karte weist auf der Basis der Artenschutzgutachten Vorrangräume aus 
Artenschutzsichtaus.

• Diese bilden das Leitziel für Artenschutzmaßnahmen im Rahmen der 
Biotopverbundplanung bzw. des Ersatz- und Ökokonto-
Flächenmanagements.

• Darüber hinaus zeigt die Karte die (potentiellen) Entwicklungsachsenim 
Biotopverbund, Kompensationsflächen einschließlich Ökokontoflächen
sowie Grün- und Forstflächenausweisungendes aktuellen 
Flächennutzungsplanes.

Vortrag FH Bingen
21.09.2011



Vortrag FH Bingen
21.09.2011



Vortrag FH Bingen
21.09.2011



Biotopverbundplan

• Die   

Der Ratsbeschluss zur Biotopverbundkarte (Dezember 2010) lautet wie folgt:

1. Die Biotopverbundkarte ist als ökologischer Fachbeitrag bei der Neuaufstellung des 
städtischen FNP zu berücksichtigen. Die darin ausgewiesenen Vorrangräume aus 
Artenschutzsicht sind zukünftig bei Eingriffsvorhaben im Stadtgebiet Neuss und bei Lage 
und Art der sich daraus ergebenden, naturschutz- oder landschaftsrechtlich erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen zu Grunde zu legen.

2. Die in der Biotopverbundkarte als „Vorrangräume aus Artenschutzsicht“ dargestellten 
Freiräume sind in ihrem Bestand so weit wie möglich zu erhalten, um die biologische 
Vielfalt in Neuss zu fördern und bei Eingriffen in Natur und Landschaft Flächen in 
ausreichender Qualität und Größe für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen zur 
Verfügung zu haben. Dazu sollen bei Flächen, die nicht bereits nach dem Landschafts- bzw. 
Bundesnaturschutzgesetz geschützt sind, auch die Instrumente der planerischen Sicherung 
im Rahmen der städtischen Bauleitplanung, des Flächenerwerbs durch die Stadt Neuss und 
des Ökokontos nach BauGB bzw. LG NRW angewendet werden.
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Biotopverbundplan

• Die   

Maßnahmen:

• Das „Handbuch zur Umsetzung des Biotopverbundes für Städtebau- und 
Grünplanung“enthält einen Maßnahmenkatalog zur Förderung folgender 
Zielarten: Kleiner Abendsegler, Wasserfledermaus, Feldlerche, Rebhuhn, 
Kiebitz, Steinkauz, Waldohreule, Gartenrotschwanz, Pirol, Nachtigall, 
Eisvogel, Flussregenpfeifer, Kammmolch

• Weitere Maßnahmen sind in den Artenschutzkonzepten für Fledermäuse, 
Eulenvögel und Amphibien aufgelistet. 

• Seit 2010 werden erste Maßnahmen für Fledermäuse und Eulenvögel 
(Künstliche Nist- bzw. Quartierhilfen) sowie Amphibien (Renaturierung 
Gillbach, Anlage neuer Feuchtbiotope im Rahmen von A+E-Maßnahmen) 
umgesetzt. 

• Im Rahmen eines EU-Life-Projektes soll die Erft bei Neuss-Gnadental 
renaturiert werden 
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• Die   
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• Die   
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• Die   

Vortrag FH Bingen
21.09.2011



Biotopverbundplan

• Die   

Vorteile des Biotopverbundes

• Vorranggebiete für den Artenschutz werden gesichert und stabilisiert

• Der Nachweis, dass gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird, wird erleichtert.

• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenkönnen effektiver geplant und besser auf die 
Bedürfnisse der in den Vorrangräumen lebenden Arten abgestimmt werden.

• Die Entwicklungsachsengeben Hinweise für die Anlage von Trittsteinbiotopen.

• Ausgleichsmaßnahmen Dritter können besser beeinflußt und gelenkt werden. So 
können z. B. aus Artenschutzsicht wenig sinnvolle Aufforstungsmaßnahmen in der 
freien Feldflur besser vermieden werden.

• Der Biotopverbundplan berücksichtigt das Interesse der Landwirte an einer 
Reduzierung des Flächenverbrauchs für Ausgleichsmaßnahmen.
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B-Plan 458 – Vogelsang, Gewerbegebiet Bataverstraße

Entwurf 7/2010
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Artenschutzprüfung

• Die   

• Erfassung planungsrelevanter Arten: in einem älteren Gehölzbestand im 
Norden des Plangebietes wurde der Brutplatz eines Sperbers kartiert

• Bewertung:Durch das Planvorhaben wird die Art beeinträchtigt, negative 
Auwirkungen auf die lokale Population können ohne Umsetzung von CEF-
Maßnahmen (Schaffung bzw. Nachweis eines Ersatz-Brutreviers) nicht 
ausgeschlossen werden

• Folge:Planentwurf wird geändert, die Gewerbeflächen im Bereich des 
Sperber-Brutreviers werden verkleinert, der Eingriff in den Gehölzbestand 
verringert, die Flächen für Ausgleichsmaßnahmen erheblich vergrößert

• Ergebnis:bei Umsetzung bzw. Beachtung der vom Gutachter 
vorgeschlagenen Maßnahmen verbleibt als Beeinträchtigung ein 
kleinflächiger Verlust von Nahrungs- und potenziellen Bruthabitaten, der 
Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist nicht zu 
erwarten
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Luftbild mit neuer Plangebietsabgrenzung und 
reduzierten Gewerbeflächen
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B-Plan 458 –Vogelsang, Gewerbegebiet 
Bataverstraße (Entwurf 4/2011)

Vortrag FH Bingen
21.09.2011



B-Plan 458 – Vogelsang, Gewerbegebiet Bataverstraße

Planungshinweise ASP 6/2011
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Gewerbegebiet Neuss, Uedesheim

Amphibientunnel und Leitsystem zwischen zwei Teil-
Lebensräumen der Kreuzkröte

Östlich der Straße befindet 
sich ein ehem. 
Abgrabungsgewässer, 
westlich der Straße wird eine  
Ausgleichsfläche mit 
Anschluss an die 
Muldenversickerungsflächen 
eines Gewerbebetriebes 
hergestellt.
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Gewerbegebiet Neuss, Grimlinghausen

Planerisch festgesetzte Ökokontofläche mit den 
Funktionen „Freihaltung eines Frischluftkorridors“ und 

„Schaffung von Lebensräumen für 
Halboffenlandarten“

Die „weisse Fläche“ wurde 
einem B-Plan zugeordnet

Herrichtung der 
„weissen Fläche“ als 
Feuchtbiotop
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Rheinpark Neuss
Sanierung und Rekultivierung einer Altlast / 

Umwandlung intensiv landwirtschaftlich genutzter 
Flächen in einen Landschaftspark mit neuen 

Lebensräumen für Amphibien, Avifauna, Fledermäuse, 
Libellen
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Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!
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